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Schwer zu erreichende Bereiche (z.B. für das Aufhängen von Bas-
telmaterial)

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische 
Gefährdung

Verschiedene Verletzungen
durch Absturz (Sturz aus der

Höhe)

 Korrekte Arbeitsvorgänge einhalten

 Die Bereiche mit geeigneten Hilfsmittel, wie z.B.
genormte Leitern erreichen

 Mit geschlossenen und rutschfesten Schuhen 
auf die Leiter steigen

 Vermeidung von Arbeiten, bei denen allgemein 
Sturzgefahr besteht

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


